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Talsperren, Planung fur Notféalle

Rudolf Biedermann

1. Einleitung

Talsperren, d.h. Staumauern und Staudamme, sind Bau-
werke mit einem in der Regel hohen Schadenpotential im
Bruchfall. Selbst kleine Anlagen konnen Menschenleben
gefahrden. lhre Sicherheit muss demzufolge hoch sein.
Dies verlangt vorerst einmal, dass sie flr alle moglichen
Last- und Betriebsfélle korrekt dimensioniert sind (Anforde-
rung 1). Damit wird das Risiko eines Schadens optimal mi-
nimiert. Ganz ausschalten kann man es aber nicht. Es muss
deshalb durch zuséatzliche Massnahmen daftir gesorgt wer-
den, dass das verbleibende Restrisiko bestmdglich be-
herrscht werden kann (Anforderung 2). Dies verlangt, dass
eine allfallige Bedrohung friihzeitig erkannt wird, weil nur
unter dieser Voraussetzung noch rechtzeitig die geeigneten
Massnahmen ergriffen werden konnen, um sie unter Kon-
trolle zu halten, nétigenfalls zu bannen oder, falls dies nicht
gelingt oder die Zeit nicht mehr ausreichen sollte, wenig-
stens noch Menschenleben zu retten. Das frihzeitige Er-
kennen einer Gefahrdung erfordert eine auf dieses Ziel
ausgerichtete Uberwachung der Talsperre, ihres Unter-
grunds und der Umgebung, das zeit- und sachgerechte
Handeln eine zweckmassige Einsatzstrategie und einschla-
gige Vorbereitungen.

Es zeigt sich somit, dass die Sicherheit einer Talsperre dann
bestmdoglich gewahrleistet ist, wenn sie auf drei Sdulen ab-
gestitzt wird (Bild 1), namlich auf

— die konstruktive Sicherheit, d.h. eine korrekte Bemes-
sung,

— die Uberwachung, d.h. zielkonforme Kontrollen, und

— ein Alarmkonzept, d.h. zweckmadassige Vorbereitungen
fur den Notfall.

In der Folge wird nur das Alarmkonzept behandelt. Beziig-
lich der Uberwachung sei allerdings noch darauf hingewie-
sen, dass eine Gefdhrdung der Sicherheit nicht nur als
Folge eines ausserordentlichen Ereignisses denkbar ist,
sondern auch bedingt durch ungentgenden Unterhalt oder
einen konstruktiven Mangel. Die Uberwachung ist deshalb
daraufauszurichten, dass sowohl ein Schaden oder Mangel
(zwecks Erfiillung der Anforderung 1) als auch ein ausser-
ordentliches Ereignis (zwecks Erflillung der Anforderung 2)
frihzeitig erkannt werden konnen.

2. Vorkehren fiir Notfélle

Einer erkannten Bedrohung kann nur erfolgreich entge-
gengewirkt werden, wenn man darauf vorbereitet ist, d.h.
wenn vorher

— die Strategie erarbeitet, darauf abgestitzt

= die notwendigen Vorbereitungen getroffen und

= die Handlungsanweisungen festgelegt sind.

Beziiglich Vorbereitungen war in der Schweiz bereits friiher
Verschiedenes vorgekehrt. Konsequent konnte die Planung
flir Notfalle allerdings erst in jungster Zeit bearbeitet wer-
den, als mit der Nationalen Alarmzentrale ein bisher fehlen-
des Alarmierungsorgan verwirklicht wurde. Seit 1. Januar
1986 ist auch die Talsperrenverordnung entsprechend an-
9epasst.

Die Festlegung der Strategie als zentrales Element dieser
PIanung setzt eine Risikoanalyse voraus. |hre Aufgabe ist
€s, die moéglichen Bedrohungen zu erkennen, sie einzeln
Und im Quervergleich zu beurteilen und, darauf abgestiitzt,
die Anforderungen und Randbedingungen zu bestimmen.

2.1 Risikoanalyse

Als eventuelle Bedrohungen fallen flr Talsperren in Be-

tracht:

— eine Verhaltensanomalie hinsichtlich der Verformung
oder Durchsickerung des Bauwerks oder seines Unter-
grunds,

— ein Naturereignis, wobei zwischen Hangrutschungen,
Massestlirzen (Fels, Eis, Schnee), Hochwassern und
Erdbeben zu unterscheiden ist,

— ein Sabotageakt und schliesslich

— eine militdrische Einwirkung in Kriegszeiten.

Ihre Beurteilung ergibt ein sehr unterschiedliches Bild
(Tabelle 1). Insbesondere zeigt sich, dass zwischen

— erkennbaren Bedrohungen und

— Uberraschend auftretenden Ereignissen

unterschieden werden muss, also zwischen Ereignissen,
bei denen zeitgerecht gehandelt werden kann (Verhaltens-
anomalie, Hangrutschung, Massesturz, Hochwasser), und
solchen, bei denen nur noch im Nachhinein reagiert werden
kann (Erdbeben, Sabotageakt, militdrische Einwirkung).
Unter den erkennbaren Bedrohungen nimmt das Hochwas-
ser eine Sonderstellung ein. Zwar ist jede Talsperre fir den
Hochwasserfall dimensioniert. Tritt aber dennoch ein
Schadenhochwasser auf (Notfall), steht nur die Evakuation
als aktive Schutzmassnahme zur Verfligung. Soll sie mog-
lichst nie notig werden, muss die konstruktive Hochwasser-
sicherheit der Talsperre (als passive Schutzmassnahme)
hoch angesetzt werden. Eine Hangrutschung oder ein Mas-
sesturz ist weniger gefahrlich, weil durch eine angemes-
sene Absenkung der Stauhaltung und/oder Limitierung des
Seespiegels dafiur gesorgt werden kann, dass im Ereignis-
fall kein Wasser uber die Krone schwappt. Bei Stauhaltun-
gen im Bereich von Lawinenzigen wird deshalb zwischen
dem 1. Dezember (eventuell 1. November) und dem 30. April
vorsorglich eine Limitierung verlangt (Lawinenfreibord).
Verhaltensanomalien schliesslich sind grundsétzlich lang-
sam ablaufende Ereignisse. Einschldgige Sanierungs-

Bild 1. Das Sicherheitskonzept fir Talsperren.
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massnahmen durften deshalb in der Regel zeitgerecht
moglich sein. Sollte die Zeit einmal nicht ausreichen, stehen
als weitere aktive Schutzmassnahmen noch die vorsorgli-
che Absenkung und im dussersten Notfall die Evakuation
zur Verfuigung.

Gegen Uberraschend auftretende Ereignisse steht als aktive
Schutzmassnahme nur die Evakuation zur Verfligung und
dies nur im Nachhinein. Sie wird zwangslaufig nur in einem
entfernteren Teil des Uberflutungsgebiets noch wirksam
und auch dort beschrankt, weil vor allem in Friedenszeiten
ein Uberraschender Alarm erfahrungsgemaéss kaum beach-
tet wird. In Kriegszeiten dirften die Erfolgschancen aller-
dings erheblich grosser sein. Im Falle eines ausserordent-
lichen Erdbebens ware wegen der allgemeinen Schaden
und der sicher auftretenden Panik Uberdies ungewiss, ob
der Alarm lberhaupt noch ausgelost werden konnte. Hier-
aus folgt, dass die Bedrohungen Erdbeben, Sabotage und
militdrische Einwirkung primér durch passive Schutzmass-
nahmen beherrscht werden mussen. Fur Erdbeben ist dies
vollumféanglich, fir Sabotage und militdrische Einwirkun-
gen jedoch nur bedingt moglich. Beachtet man ferner, dass
infolge der massiven Bauweise von Talsperren durch Sa-
botage nur relativ kleine Schaden verursacht werden kon-
nen, zeigt sich, dass von allen Uberraschend auftretenden
Ereignissen die militarische Einwirkung das gefahrlichste
ist. Sie ist jedoch nur in Kriegszeiten relevant.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass fur die Planung
fur Notfalle in Friedenszeiten das Hochwasser, in Kriegszei-
ten die militdrische Einwirkung die massgebenden Bedro-
hungen sind. Fir beide steht im Ereignisfall als aktive
Schutzmassnahme nur die Evakuation zur Verfigung. Im
einen Fall (Hochwasser) ist sie vorsorglich, im andern Fall
(militérische Einwirkung) nur im Nachhinein méglich. Sol-
len auch im Falle einer militarischen Einwirkung noch még-
lichst viele Personen aus der Gefahrenzone gebracht wer-
den kénnen, muss in Kriegszeiten die Alarmierungsbereit-
schaft standig sichergestellt sein. In Friedenszeiten ist dies
nicht erforderlich, weil selbst ein ausserordentliches Hoch-
wasser noch rechtzeitig erkannt werden kann. Der Verzicht
auf eine standige Alarmierungsbereitschaft setzt allerdings
zwingend voraus, dass konstruktiv eine «absolute» Erdbe-
bensicherheit gewahrleistet ist. Diese Anforderung dirfte
wenigstens flr jene Talsperren mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit erfillt sein, die der Oberaufsicht des
Bundes unterstellt sind. Soll in Friedenszeiten eine Evaku-
ation moglichst nie notig werden, muss auch die Hochwas-
sersicherheit hoch sein. Dies ist heute ebenfalls praktisch
Uberall ausreichend erfullt oder wird es bald einmal sein.
Selten sind demgegeniber passive Schutzmassnahmen
gegen Sabotage (Zutrittserschwernisse, womaglich ge-
koppelt mit einem Uberwachungs- und Alarmsystem). Ver-
mehrte werkseitige Anstrengungen waren erwiinscht, auch
wenn es sich hier nur um eine marginale Bedrohung han-
delt.

2.2 Einsatzstrategie

Aufgrund der Risikoanalyse zeigt sich, dass fiir die Beherr-
schung eines ausserordentlichen Ereignisses grundsatz-
lich vier Massnahmen zur Verfligung stehen:

1. Technische Sanierungsmassnahmen zwecks Wieder-
herstellung der normalen Sicherheit im Falle einer Ver-
haltensanomalie (= technische Massnahmen).

2. Teilabsenkung der Stauhaltung zwecks Verhinderung
eines Uberschwappens der Talsperre im Falle einer

Tabelle 1. Bedrohungen fiir Talsperren und deren Beurteilung.

Bedrohung Beurteilung denkbare Schaden-
folge
Verhaltensanomalie  friihzeitig erkenn- Teil- oder Total-
der Talsperre oder bar bruch
ihres Untergrunds langsame Entwick-
lung
Naturereignis
Hangrutschung/ frihzeitig erkenn- Uberschwappen
Massesturz bar der Talsperren-
plotzliches Ereignis krone
Hochwasser kurzfristig erkenn- Teil- oder Total-
bar bruch
rasche Entwicklung
Erdbeben Uberraschend Teil- oder Total-
bruch
Sabotage Uberraschend relativ geringer
Schaden
militdrische uberraschend Teilbruch
Einwirkungen nur in Kriegszeiten

ernsthaften Bedrohung durch eine Hangrutschung oder
einen Massesturz (= betriebliche Massnahme).

3. Vorsorgliche Absenkung der Stauhaltung zwecks Elimi-
nation des Risikos, falls die technischen Sanierungs-
massnahmen nicht rechtzeitig zum Tragen kommen
sollten.

4. Evakuation der betroffenen Bevolkerung aus der Gefah-
renzone.

Die Evakuation als letzte und gleichzeitig schwerwiegend-
ste Schutzmassnahme wird erst dann eingesetzt, wenn eine
unmittelbare Bruchgefahr besteht. Handkehrum muss sie
unverziglich eingesetzt werden, wenn aufgrund eines
uberraschenden Ereignisses ein Bruch erfolgt ist. Mit einer
vorsorglichen Evakuation konnen auch Personen in Si-
cherheit gebracht werden, die sich in der Nahe der Tal-
sperre aufhalten, mit einer Spontanreaktion nur noch sol-
che, die sich in grosserer Entfernung befinden. Die Wirkung
ist dabei um so grosser, je rascher alarmiert werden kann.
Aber auch im Falle einer vorsorglichen Alarmierung weiss
man zum voraus nicht, wieviel Zeit noch zur Verfugung
steht. Die Alarmierung muss deshalb in jedem Fall rasch, in
der Néhe der Talsperre womdglich verzugsfrei erfolgen
konnen. Diese Anforderung kann nur erfllt werden, wenn
ein Alarmierungssystem mit akustischen Alarmsignalen zur
Verfligung steht und wenn im Bedarfsfall die Alarmierungs-
bereitschaft erstellt ist. Letztere muss deshalb rechtzeitig
zum voraus angeordnet werden. Ganz allgemein ist der
Zeitpunkt erreicht, wenn die Beherrschung eines ausser-
ordentlichen Ereignisses unsicher wird, in Kriegszeiten
auch dann, wenn eine militarische Bedrohung als gegeben
angenommen werden muss.

Aufgrund dieser Uberlegungen folgt, dass drei Gefahren-
stufen unterschieden werden muissen, denen eine oder
mehrere Massnahmen zugeordnet sind:

Gefahrenstufe 1 leichte Gefahrdung, d.h. Ereignis mit Si-
cherheit beherrschbar

Massnahmen: technische oder betriebliche Massnahme;
vorsorgliche Absenkung

Gefahrenstufe 2 erhohte Gefdahrdung, d.h. Ereignis nicht
mehr mit Sicherheit beherrschbar bzw. militdrische Bedro-
hung vorhanden

Massnahme (erganzend): Erstellung der Alarmierungsbe-
reitschaft
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Bild 2. Das Wasseralarmsystem.

Gefahrenstufe 3 unmittelbare Gefahr, d.h. (Teil-) Bruch
voraussichtlich nicht mehr vermeidbar bzw. als Folge einer
militarischen Einwirkung eingetreten

Massnahme: Auslosung des Alarms

Damit ist auch bereits die Strategie, d.h. das Verhalten im
Falle eines ausserordentlichen Ereignisses, im wesentli-
chen festgelegt (Bild 2). Entscheidend fiir ihre Anwendung
ist, dass jederzeit die aktuelle Gefahrenstufe bekannt ist.
Dies verlangt, dass ab dem Eintreten einer Bedrohung die
Lage laufend beurteilt wird, und zwar abgestitzt auf eine
verstarkte Uberwachung der Talsperre und gegebenenfalls
spezifische Abklarungen. Es obliegt dies im Falle eines
ausserordentlichen Ereignisses dem Werkeigentumer, im
Falle einer militarischen Bedrohung dem Warnregiment der
Armee. Zur Erflllung der Aufgabe setzt der Werkeigentu-
mer zweckmassigerweise seine externen Talsperrenexper-
ten (Ingenieur, Geologe) sowie notigenfalls weitere Spezia-
listen ein (Glaziologe, Geometer).

Um jede gewiinschte Flexibilitat zu gewahrleisten, wird die
Strategie vorteilhafterweise mit zwei Eventualmassnahmen
erganzt (Bild 2): Wahrend der Gefahrenstufe 1 konnte —um
Spater Zeit zu gewinnen — eine vorsorgliche Erhéhung der
Alarmierungsbereitschaft zweckmassig sein (Entsicherung
der Wasseralarmsirenen, d. h. Erstellung des Bereitschafts-
grads 3; Tabelle 2), wahrend der Gefahrenstufe 2 eine Teil-
evakuation (Kranke, Gebrechliche usw.). Zustandig fir die
Anordnung des Bereitschaftsgrads 3 ist das Bundesamt fir
Wasserwirtschaft, d.h. die Fachstelle der Oberaufsichtsbe-
hérde (im Zusammenhang mit einer militdrischen Bedro-
hUng das Armeekommando); zustandig fir eine Teilevaku-
ation sind die betroffenen Kantone.

Besondere Anforderungen stellt ein ausserordentliches
HOchwasserereignis. Es lauft rasch ab und es steht, sollte
die Bemessung der Uberladufe nicht gentigen, nur die Eva-
kuation als aktive Schutzmassnahme zur Verfigung. Kri-
tisch ist vor allem die rechtzeitige Erstellung der Alarmie-
"ungsbereitschaft. Zwischen den Gefahrenstufen 2 und 3
Verstreicht in der Regel nur etwa 1 Stunde. Diese kurze Zeit-

spanne dirfte selbst bei optimalsten organisatorischen
Vorbereitungen in vielen Féllen nicht ausreichen, um die
Wasseralarmsirenen zu entsichern und/oder die Talsperre
zu erreichen, wo im Bedarfsfall der Alarm auszuldsen ist.
Beachtet man jedoch, dass die Lagebeurteilung im Hoch-
wasserfall korrekt nur bei der Talsperre moglich ist, folgt
zwingend, dass eine Talsperre ab Beginn einer ausser-
ordentlichen Hochwassersituation (Gefahrenstufe 1) dau-
ernd Uberwacht werden muss. Damit ist im Bedarfsfall si-
cher Personal zur Auslésung des Alarms auf Platz. Schwie-
rigkeiten bezlglich der zeitgerechten Entsicherung der
Wasseralarmsirenen konnen behoben werden, wenn
gleichzeitig mitder Anordnung der Besetzung der Talsperre
vorsorglich der Bereitschaftsgrad 3 angeordnet wird. Damit
steht fur die Entsicherung erheblich mehr als 1 Stunde Zeit
zur Verfigung. Eine Alternative ware, dass flir die Entsiche-
rung eine Fernsteuerung eingerichtet wird. Die Raschheit
des Ereignisablaufs hat schliesslich zur Folge, dass sich der
Werkeigentimer fur die Lagebeurteilung nicht auf seinen
Experten abstlitzen kann. Es missen deshalb fir jede Stau-
anlage zum voraus die Kriterien bestimmt sein, die die drei
Gefahrenstufen definieren.

2.3 Vorbereitungen

Damit die Einsatzstrategie im Bedarfsfall angewendet wer-
den kann, missen eine ganze Reihe von Vorbereitungen
getroffen sein:

— Bezeichnung von Bevollméachtigten fur die Anordnung
von Bereitschaftsgradanderungen und die Auslosung
des Alarms (einschliesslich mehrerer Stellvertreter, damit
im Ereignisfall sicher einer erreichbar ist); betrifft die
Kantone und die Werkeigentimer.

— Einrichtung und Betrieb von Pikett- und Alarmstellen bei
allen betroffenen Stellen, damit jederzeit Meldungen
Ubermittelt, Bevolimachtigte gesucht und Aufgebote er-
lassen werden konnen.

— Aufstellung und Schulung der Alarmierungs- und Alar-
mierungshilfsorgane (mit grésseren Uberbestdnden, da-
mit im Einsatzfall ausreichend Personen aufgeboten
werden konnen).

— Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Handlungsan-
weisungen fur Experten, Bevollmachtigte und Alarmie-
rungsorgane. Die Handlungsanweisungen mussen auch
die notwendigen Regelungen fir Pannenfédlle und das
Verhalten nach erfolgter Alarmierung enthalten. Den
Hilfsorganen flr die Alarmierung ausserhalb von Ort-
schaften und fiur die Verkehrsregelung ist ferner zu sa-
gen, wie ihr Schutz gegen die Flutwelle geregelt ist.

— Bereitstellung der notwendigen Dokumentation (wie
Plane, Berichte usw.).

Tabelle 2. Bereitschaftsgrade des Wasseralarmsystems.

Bereitschafts- Wasseralarm- Alarmierungs-
grad (BG) sirenen organe

1 doppelt
gesichert

0% einfach nicht
gesichert eingesetzt

3
entsichert

4 * eingesetzt

* Normalzustand in Friedenszeiten
** Normalzustand in Kriegszeiten
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— Installation des Wasseralarmsystems.

— Planung der Evakuation (einschliesslich der Betreuung).

und Information der Bevodlkerung (durch Abgabe von
Merkblattern).

— Bereitstellung des erforderlichen Materials (fiir die Uber-
mittlung, den Empfang von Radio und Telefonrund-
spruch, die behelfsméassige Alarmierung im Pannenfall
und ausserhalb von Ortschaften, die Strassenverkehrs-
regelung) sowie der bendtigten Schlissel.

— Zuteilung von Fahrzeugen.

— Vorbereitung (soweit moglich) der Orientierung der Be-
volkerung. (Ohne vorgédngige Vorbereitung und Sensibi-
lisierung der Bevolkerung im Moment der Anordnung der
Alarmierungsbereitschaft ist eine erfolgreiche Evakua-
tion kaum gewabhrleistet. Es missen ihr auch die Alarm-
signale inklusive der Ersatzsignale und das Verhalten im
Alarmfall in Erinnerung gerufen werden.)

Zur Sicherstellung der Vorbereitungen und der Schulung
der Alarmierungs- und Alarmierungshilfsorgane hat jede
betroffene Stelle einen stéandigen Beauftragten fir den
Wasseralarm zu bezeichnen.

3. Wasseralarmsystem

Wie erkannt wurde, muss die Alarmierung in der Nahe der
Talsperre womoglich verzugsfrei ausgelost werden kon-
nen, falls eine militdrische Bedrohung als gegeben ange-
nommen werden muss. In entfernteren Gebieten eilt es we-
niger. Dies gilt auch in der Nahzone, wenn eine militdrische
Bedrohung fehlt. Massgebend fir die Vorbereitungen ist
ferner der Fall eines Totalbruchs. Dies ist der schlimmste
Schadenfall, den man sich vorstellen kann. Ein solcher
kann aber nicht a priori ausgeschlossen werden. Das Alar-
mierungssystem muss auch das gesamte Uberflutungsge-
biet abdecken.

Aufgrund dieser Uberlegungen wird in der Schweiz (Bild 3)

— der Alarmierungsvorbereitung das Uberflutungsgebiet
infolge momentanen, totalen Bruchs zugrunde gelegt
(ein Szenarium, das kaum je eintreten wird),

— bei grosseren Stauanlagen das Uberflutungsgebiet in
eine Nah- und eine Fernzone unterteilt, wobei die Nah-
zone das Teilgebiet umfasst, das bis in hochstens zwei
Stunden lberflutet wird (normales Wasseralarmsystem),

— bei kleineren Stauanlagen auf eine Zonenunterteilung
verzichtet (vereinfachtes Wasseralarmsystem),

— in der Nahzone die Alarmierung mittels Wasseralarmsi-
renen vorgenommen, die von der Talsperre ferngesteuert
ausgelost werden konnen,

— in der Fernzone — bei kleineren Anlagen im gesamten
potentiellen Uberflutungsgebiet —die Alarmierung mittels
Zivilschutzsirenen vorgenommen, die in der Regel am
Standort ausgelost werden missen.

Der unterbrochene Tiefton der Wasseralarmsirenen (als
gesetzlich geschitztes Alarmzeichen) bedeutet «Wasser-
alarm». Er fordert die Bevolkerung direkt zum Verlassen des
Uberflutungsgebiets auf. Der an- und abschwellende Heul-
ton der Zivilschutzsirenen (ebenfalls ein gesetzlich ge-
schutztes Alarmzeichen) bedeutet «Allgemeiner Alarm». Er
fordert die Bevolkerung auf, Radio zu héren. Uber Radio er-
hélt sie dann die Verhaltensanweisungen, im konkreten Fall
also die Anweisung, das Uberflutungsgebiet sofort zu ver-
lassen. Die Alarmierung mittels Wasseralarms erfolgt ver-
zugsfrei; die Alarmierung mittels Allgemeinen Alarms beno-
tigt im Minimum etwa 20 Minuten.

Mit normalen Wasseralarmsystemen sind heute 63 Stauan-
lagen ausgerustet (von 176 der Oberaufsicht des Bundes

Wasser-
alarm

Nah-
zone

Wasser-
alarm-
sirenen
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Bild 3. Das Konzept fiir die Alarmierung der Bevélkerung. Links fiir gros-
sere Stauanlagen, rechts fir kleinere Stauanlagen.
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unterstellten Anlagen). Vereinfachte Wasseralarmsysteme
sind noch keine vorhanden. Sie sind erst mit der Revision
der Talsperrenverordnung auf den 1. Januar 1986 ermog-
licht worden.

Der Einsatz des Alarmierungskonzepts erfordert ausser Si-
renen auch Alarmierungsorgane und Verbindungen (Bild
4). Ausgelost wird der Alarm in der Wasseralarmzentrale,
die bei der Talsperre eingerichtet ist. Vom dort eingesetzten
Alarmierungsorgan werden durch Knopfdruck die Wasser-
alarmsirenen aktiviert und die Alarmauslosung Uber Tele-
fon der Nationalen Alarmzentrale (einem weiteren Alarmie-
rungsorgan) mitgeteilt. Diese beauftragt iber Radio die ort-
lichen Alarmierungsorgane, den Allgemeinen Alarm auszu-
I6sen und beginnt kurz darauf mit der Ausstrahlung der
Verhaltungsanweisung. Sie arbeitet hiezu mit der zustandi-
gen Nachrichtenredaktion der Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft (SRG) zusammen.

Beim vereinfachten System erfolgt alles genau gleich mit
Ausnahme der Aktivierung der Wasseralarmsirenen, die
entfallt, weil keine solchen Sirenen vorhanden sind.

Weil bei jedem technischen System Pannen mdglich sind,
mussen Redundanzen vorhanden sein. Zu diesem Zweck
(gestrichelt in Bild 4)

— ist die Kabelverbindung zwischen der Wasseralarmzen-
trale und der ersten aller mitbentiitzten Telefonzentralen
der PTT durch eine Funkverbindung erganzt,

— konnen die Wasseralarmsirenen auch bei der ersten Te-
lefonzentrale aktiviert werden, und zwar unabhéngig von
Personal der PTT (Schliisselschalter ausserhalb des Ge-
baudes),

— wird bei Anordnung der Alarmierungsbereitschaft der
Allgemeine Alarm auch in der Nahzone vorbereitet (diese
Redundanz ist besonders wichtig, weil nicht sicher ist,
dass die in Gebauden installierten Wasseralarmsirenen
im Bedarfsfall auch tatsachlich entsichert werden kon-
nen),

— muss die Telefonverbindung zwischen der Wasseralarm-
zentrale und der Nationalen Alarmzentrale durch eine
zweite, unabhéngige Verbindung erganzt sein (norma-
lerweise eine Funkverbindung), wobei verlangt ist, dass
sie Uber die kantonale Pikettstelle verlauft (Sicherstellung
der Verbindung zum Kanton),

— wird der Alarmierungsauftrag an die ortlichen Alarmie-
rungsorgane auch uber Telefonrundspruch (TR) ver-
breitet,
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Bild 4. Das Wasseralarmsystem (1, 2, 3: Reihenfolge der Handlungen).

— verflgt die Nationale Alarmzentrale Uber einen Direktzu-
griff zu den Sendeeinrichtungen der SRG,

— istfur den Allgemeinen Alarm ein Ersatzzeichen definiert,
das von den ortlichen Alarmierungsorganen eingesetzt
werden kann (dies ermoglicht einen Einsatz des Allge-
meinen Alarms auch dort, wo Zivilschutzsirenen heute
noch fehlen — allerdings ohne Redundanz).

Ein spezielles Problem stellt sich infolge des unterschiedli-
chen Bereitschaftsgrads des Wasseralarmsystems in Frie-
dens- und in Kriegszeiten. Normal gilt in Friedenszeiten der
Bereitschaftsgrad 2 (Wasseralarmsirenen einfach gesi-
chert, keine Alarmierungsorgane eingesetzt), in Kriegszei-
ten der Bereitschaftsgrad 4 (Wasseralarmsirenen entsi-
chert, Alarmierungsorgane eingesetzt). Dies bedeutet, dass
in Friedenszeiten rasch (d.h. innert Stundenfrist) einsetz-
bare Personen und in Kriegszeiten langfristig einsetzbare
Personen benotigt werden. Einzig die Nationale Alarmzen-
trale erfillt beide Anforderungen. Fiir die Bemannung der
Wasseralarmzentrale und der ortlichen Alarmierungs-
organe mussen demgegentiber fir Friedens- und Kriegs-
zeiten unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Die
Besetzung der Wasseralarmzentrale obliegt deshalb in
Friedenszeiten dem Werkeigentiimer, in Kriegszeiten dem
Warnregiment der Armee. Beziiglich der Bemannung der
Ortlichen Alarmierungsorgane ist in der Talsperrenverord-
Nung nichts vorgeschrieben, um den Gemeinden Hand-
lungsfreiheit zu lassen. Empfohlen wird jedoch, in Frie-
denszeiten die Feuerwehr und in Kriegszeiten die Zivil-
Schutzorganisation mit der Aufgabe zu betrauen.

4. Einsatz im Ereignisfall

Wird aufgrund der Uberwachung ein ausserordentliches
ErE:ignis erkannt, hat der Werkeigentimer sofort die Lage-
beUrteilung sicherzustellen (und das Ereignis den Auf-
Sichtsbehérden von Bund und Kanton zu melden). Besteht
gine potentielle militdrische Bedrohung, muss vom Warnre-
9iment die Talsperre dauernd iiberwacht und vom Armee-

kommando die Erstellung der Alarmierungsbereitschaft
angeordnet werden. Damit sind die Voraussetzungen er-
fallt, um zeit- und sachgerecht handeln zu kénnen.

4.1 Gefahrenstufe 1

Solange nur eine geringe Gefdahrdung besteht, das Ereignis
also mit Sicherheit beherrschbar ist, gentigt es, die techni-
schen oder betrieblichen Massnahmen vorzunehmen, die
geeignet sind, die aufgetretene Bedrohung abzuwenden:
technische Massnahmen im Falle einer Verhaltensanoma-
lie, eine Teilabsenkung der Stauhaltung im Falle einer dro-
henden Hangrutschung oder eines moglichen Massestur-
zes. Sollten die technischen Massnahmen nicht zeitgerecht
wirksam werden, kann durch vorsorgliche Absenkung der
Stauhaltung das Risiko ausgeschaltet werden.

Die Aufgabe, zeit- und sachgerecht zu handeln, obliegt dem
Werkeigentumer. Immerhin hat er die Massnahmen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesamt flir Wasserwirtschaft zu
treffen, sofern die Umstéande dies zulassen. Dieses ist auch
allein zustéandig, eine vorsorgliche Erhéhung der Alarmie-
rungsbereitschaft anzuordnen (Bereitschaftsgrad 3).

Im Falle eines ausserordentlichen Hochwassers stehen
keine Massnahmen zur Verfligung, es sei denn, einer allfal-
ligen Verstopfung der Hochwasserentlastung entgegenzu-
wirken oder im Pannenfall zu versuchen, eine blockierte
Schitze zu offnen.

4.2 Gefahrenstufe 2

Zeigt sich aufgrund der Lagebeurteilung, dass das Ereignis
nicht mehr mit Sicherheit beherrschbar ist, muss (ergan-
zend) die Alarmierungsbereitschaft erstellt werden. Diese
Massnahme muss rasch vollzogen werden, weil bei Vorlie-
gen einer erhdhten Gefahrdung ernsthaft damit zu rechnen
ist, dass sich die Lage rasch weiter verscharfen konnte.
Dieser Anforderung tragen jedoch die getroffenen Vorbe-
reitungen Rechnung. Es muss deshalb nur die Bereit-
schaftsgradénderung angeordnet werden. Eine Fiihrung ist
nicht erforderlich. Alle Betroffenen wissen, was sie zu tun
haben, weil sie instruiert sind und Uber Handlungsanwei-
sungen verflgen.

Flr die Anordnung des Bereitschaftsgrads 4 zustandig und
verantwortlich ist der Kanton, auf dessen Hoheitsgebiet die
Stauhaltung liegt (Standortkanton), in dringlichen Fallen
(also insbesondere im Falle eines Hochwasserereignisses)
der Werkeigentlimer, d. h. konkret der Bevollmachtigte ent-
weder des Standortkantons oder des Werkeigentimers. Er
hat dabei keine Entscheidungen zu treffen, sondern ledig-
lich dafur zu sorgen, dass dem Werkeigentiimer/dem Stan-
dortkanton, der Nationalen Alarmzentrale, dem Stab der
Gruppe fur Generalstabsdienste (in Kriegszeiten dem Ar-
meekommando) und (zwecks Orientierung) dem Bundes-
amt flr Wasserwirtschaft mitgeteilt wird, dass der Bereit-
schaftsgrad 4 angeordnet ist. Damit der Bevoliméachtigte
seine Aufgabe zeitgerecht erflllen kann, muss ihm vom
Werkeigentimer das Erreichen der Gefahrenstufe 2 umge-
hend gemeldet werden (via Pikettstelle, die einen der ver-
schiedenen Bevollméachtigten sucht und benachrichtigt).

Ist die Anordnung erfolgt,

hat der Standortkanton
— allféllige betroffene Unterliegerkantone sowie die SBB zu
benachrichtigen,

hat der Werkeigentiimer

— die Wasseralarmsirenen zu entsichern,

— die Wasseralarmzentrale zu besetzen,

— die externen Verbindungen (inklusive der redundanten
Verbindung) sicherzustellen,
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haben die betroffenen Kantone (zusammen mit den Ge-

meinden)

— dieortlichen Alarmierungs- und Alarmierungshilfsorgane
aufzubieten,

— den betroffenen Transportunternehmungen des 6ffentli-
chen Verkehrs die Anordnung des Bereitschaftsgrades 4
zu melden,

— die Bevdlkerung zu orientieren,

— Uber den Umfang der Alarmierung in der Fernzone zu
entscheiden und Einschrankungen der Nationalen
Alarmzentrale mitzuteilen,

— die Verkehrsregelung im Alarmfall vorzubereiten,

— die Aufnahme der Evakuierten vorzubereiten,

— wenn moglich Teilevakuationen anzuordnen,

hat der Stab der Gruppe flir Generalstabsdienste
— die betroffenen Militarbetriebe, Dienst- und Kommando-
stellen zu orientieren.

Die Orientierung der Bevolkerung und die Entscheide be-
zliglich des Alarmierungsumfangs in der Fernzone sowie
allfalliger Teilevakuierungen gehéren zum Pflichtenheft der
Bevoliméachtigten der Kantone. Alle Ubrigen Aufgaben kon-
nen die Pikett- und Alarmstellen selbstandig erflllen. Sie
mussen lediglich mit den einschlagigen Instruktionen
(Checklisten fur alle relevanten Falle) und den bendétigten
Telefonlisten und Aufgebotsverzeichnissen ausgerustet
sein.

In Kriegszeiten gilt normal der Bereitschaftsgrad 4. Dies be-
deutet, dass im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses
nur noch ein Teil der vorstehenden Aufgaben vollzogen
werden muss.

4.3 Gefahrenstufe 3

Ergibt sich aufgrund der Lagebeurteilung, dass ein (Teil-)
Bruch und damit eine Flutwelle voraussichtlich nicht mehr
vermeidbar ist, muss der Wasseralarm ausgeldst werden.
Dies gilt auch, wenn in Kriegszeiten infolge militarischer
Einwirkung eine Zerstorung erzielt wurde, die einen bedeu-
tenden Wasserausfluss zur Folge hat. Liegt demgegentiber
nur eine leichtere Beschadigung vor, kann entsprechend
dem Alarmkonzept gehandelt werden.

Zustandig und verantwortlich flir die rechtzeitige Auslo-
sung des Alarms ist im Falle eines ausserordentlichen Er-
eignisses der Werkeigentiimer, im Falle einer militdrischen
Einwirkung die Formation des Warnregiments, die die Tal-
sperre Uberwacht. Im Falle eines ausserordentlichen Ereig-
nisses erfolgt die Evakuation vorsorglich. Die Alarmauslo-
sung muss deshalb vom Bevoliméchtigten des Werkeigen-
tiimers angeordnet werden. Er muss dazu nur die Wasser-
alarmzentrale beauftragen. Nach einer erfolgreichen mili-
tarischen Einwirkung reagiert die Besatzung der Wasser-
alarmzentrale spontan.

Die Alarmierung umfasst

— die Auslosung des Wasseralarms in der Nahzone (sofern
eine solche ausgeschieden ist),

— die Auslosung des Allgemeinen Alarms in der Fernzone
(gegebenenfalls im ganzen Uberflutungsgebiet) mit an-
schliessender Verbreitung der Verhaltensanweisung
Uber Radio und

— die Benachrichtigung der betroffenen Kantone und
Transportunternehmungen des offentlichen Verkehrs,
damit sie die notwendigen Anordnungen treffen kdnnen.

Um dies sicherzustellen

hat die Besatzung der Wasseralarmzentrale
— durch Knopfdruck die Wasseralarmsirenen zu aktivieren,
— der Nationalen Alarmzentrale, dem Standortkanton und

(zwecks Orientierung) dem Bundesamt flr Wasserwirt-
schaft die Alarmauslosung zu melden,

hat die Nationale Alarmzentrale

— Uber Radio (und Telefonrundspruch) die ortlichen Alar-
mierungsorgane mit der Auslosung des Allgemeinen
Alarms zu beauftragen und kurz darauf

— Uber Radio die Verhaltensanweisung zu verbreiten und in
regelmassigen Zeitabstanden zu wiederholen,

hat der Standortkanton
— allfdllig betroffene Unterliegerkantone und die Schwei-
zerischen Bundesbahnen (SBB) zu benachrichtigen,

haben die betroffenen Kantone

— die betroffenen Transportunternehmungen des &ffentli-
chen Verkehrs (exklusive SBB) zu benachrichtigen,

— die Organe fir die Regelung des Strassenverkehrs mit
dem Vollzug der vorbereiteten Massnahmen zu beauftra-
gen.

Eine Flhrung braucht es auch in diesem Falle nicht. Jeder
Betroffene kennt seine Aufgabe und verfligt am Einsatzort
Uber eine Handlungsanweisung mit allen notwendigen Un-
terlagen. Auch das Verhalten im Pannenfall ist festgelegt.

5. Schlussbemerkungen

Mit den beschriebenen und ohne Zweifel aufwendigen Vor-
bereitungen sollte das Ziel, bestmogliche Beherrschung
des Restrisikos, optimal erfullt sein. Es wird allerdings noch
eine Weile dauern, bis auch alle kleineren Stauanlagen, die
im Bruchfall Menschenleben gefahrden, mit einem verein-
fachten Wasseralarmsystem ausgerustet sein werden.
Engpass ist in erster Linie die Ermittlung des Uberflutungs-
gebiets, weil derzeit kein Rechenmodell zur Verfligung
steht, das eine Berechnung mit verniinftigem Aufwand er-
moglicht. Diesbeziigliche Arbeiten sind allerdings im Gang.
Zu hoffen ist jedoch ganz allgemein, dass die getroffenen
Vorbereitungen nie zum Einsatz kommen, dass also ein
ausserordentliches Ereignis (und solche sind nicht selten)
immer so frihzeitig erkannt werden kann, dass ausreichend
Zeit zur Abwendung der aufgetretenen Gefdhrdung zur
Verfligung steht. Deshalb wird mit ebensogrosser Anstren-
gung dafiir gesorgt, dass die Uberwachung ihre Aufgabe
zielkonform erflllen kann. Weil von allen moglichen Ereig-
nissen das ausserordentliche Hochwasser das gefahrlich-
ste ist, wird auch die Hochwassersicherheit immer wieder
neu Uberprift und notigenfalls verbessert. Schliesslich sind
Forschungsarbeiten im Gange, um die auf die weltweite Er-
fahrung abgestitzte Beurteilung zu erhéarten, dass unsere
Talsperren erdbebensicher sind.

Adresse des Verfassers: Dr. Rudolf Biedermann, Beauftragter fir die
Sicherheit der Talsperren, Bundesamt fiir Wasserwirtschaft, Postfach
2743, 3001 Bern.

«wasser, energie, luft — eau, énergie, air»

79. Jahrgang, 1987, Heft 5/6, CH-5401 Baden



	Talsperren; Planung für Notfälle

